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Mission Leben ist Nachfolgerin der Inneren Mission Darmstadt  
von 1849 und Mitglied im Verbund der Diakonie. Sie ist  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau zugeordnet.

Jugendhilfe Südhessen
Die Jugendhilfe Südhessen der Mission Leben bietet im 
Auftrag des Jugendamts verschiedene ambulante und 
stationäre Leistungen an. Unsere Mitarbeitenden stellen 
hohe Ansprüche an ihre pädagogische Arbeit und gehen 
flexibel auf die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen ein, 
um sie auf ihrem Lebensweg ein Stück zu begleiten.

Wer ist Mission Leben?
Mission Leben bietet Menschen Unterstützung an, die 
aufgrund von Alter, Behinderung oder sozialen Notlagen 
Hilfe benötigen. Außerdem sind wir in der Kinder- und 
Jugendhilfe sowie der Hospizarbeit aktiv. Im Großraum 
Rhein-Main betreiben wir rund 50 soziale Einrichtungen 
und eine Akademie. 
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DAMIT IHR KIND 

LERNEN LERNT



Manche Kinder brauchen ein bisschen  
„mehr“, damit Schule erfolgreich sein kann. 
Damit sie ihr Recht auf Bildung wahrnehmen 
können. Und damit sie mit allen anderen  
Kindern die Schule besuchen können. Deshalb 
gibt es die professionelle Schulbegleitung  
oder Teilhabeassistenz (THA): Sie unterstützt 
das jeweilige Kind, damit Inklusion in der 
Schule gelingen kann. 

Was ist THA? 
Die Abkürzung steht für „Teilhabeassistenz“. Sozialpäda-
gogische Begleitung von Kindern und Jugendlichen in 
der Schule und bei den Hausaufgaben durch Teilhabeas-
sistent*innen (THAs).

THAs haben zumeist eine pädagogische Ausbildung, sind 
Heilerziehungspfleger*innen, Erzieher*innen, Pädagog*in-
nen oder haben sich für diese Aufgabe schulen lassen. 

Ein*e THA ist keine Ersatzlehrkraft und gibt keine Nach-
hilfe! Sie oder er unterstützt das ihr oder ihm zugewiese-
nen Kind sozialpädagogisch, damit es am normalen 
Schulunterricht erfolgreich teilnehmen kann.

Für wen? 
THA bzw. Schulbegleitung hilft Kindern und Jugendlichen, 
die aufgrund von seelischer Behinderung und/oder 
sozialemotionalen Störungsbildern im Unterricht 
beeinträchtigt sind. 

Einige Beispiele: THAs fördern die Konzentrationsfähig-
keit, geben Impulse, wirken bei impulsivem bzw. aggres-
sivem Verhalten auf das Kind ein, stärken seine sozialen 
Kompetenzen, greifen bei Reizüberflutungen ein etc.  
Je nach Notwendigkeit begleiten sie das Kind auch in 
den Pausen, bei Ausflügen oder Klassenfahrten. THAs 
können in allen Schulformen eingesetzt werden.

Ziel? 
Die THA stärkt die Selbstständigkeit und Autonomie 
eines Kindes. Es lernt, erfolgreich und allein am normalen 
Schulunterricht teilzunehmen.

Gut zu wissen
    �  Die THA kann vom Jugendamt des Kreises  
Offenbach für im Kreisgebiet lebende Kinder  
finanziert werden. 

    �  Eltern, die diese Leistung für ihr Kind befür- 
worten, können beim Jugendamt den Antrag auf 
Schulbegleitung/THA stellen.

    �  Wird das bewilligt, beauftragt das Jugendamt  
eine*n Träger*in mit der THA – zum Beispiel die 
Mission Leben.
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